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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die Zürcher Sozialdemokratin Fehr beantragte mit einer Motion die Schaffung einer
eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer; dies auch deshalb, weil die
Erbschaftssteuer in den letzten Jahren von mehreren Kantonen abgeschafft worden
war. Der daraus erzielte Steuerertrag sollte zur Finanzierung einer Kinderrente
verwendet werden und das System der Kinderzulagen ersetzen. Bei den bürgerlichen
Parteien fand die Motion keine Befürworter. Bührer (fdp, SH) kritisierte unter anderem
die Zweckbindung dieser Steuer. Loepfe (cvp, AI) wehrte sich im Namen der Kantone
gegen den drohenden Entzug von Steuereinnahmen. Beck (lp, VD) erinnerte daran, dass
vererbte Vermögen bereits mehrfach besteuert worden sind. Der Bundesrat hielt fest,
dass die Kompetenz zur Erhebung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer allein bei
den Kantonen liege und beantragte, die Motion abzulehnen. Sollte allerdings die in der
neuen Bundesverfassung verbriefte Harmonisierung der kantonalen Steuern misslingen,
will er sich für die Wiederaufnahme des Begehrens einsetzen. Mit 109 zu 59 Stimmen
wurde die Motion im Rat verworfen. 1

MOTION
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Schliesslich forderte Fehr (sp, ZH) in einer von der ehemaligen Basler SP-Nationalrätin
Keller eingereichten Motion eine mildere Besteuerung von Kinderalimenten, solange
ein zu bestimmendes Einkommen nicht überschritten wird. Bis 1995 konnten Alimente
vom leistenden Elternteil nicht von der Steuer abgezogen werden und mussten daher
vom erhaltenden Elternteil auch nicht als Einkommen versteuert werden. Die
Volkskammer überwies den Vorstoss als Postulat. Auch der Berner Nationalrätin Vermot
(sp) war die Besteuerung von Kinderalimenten ein Dorn im Auge. Ihrem Vorschlag (Mo.
99.3482), Unterhaltsbeiträge in der Höhe des halben Kinderabzugs beim leistenden
Elternteil zum Abzug zuzulassen und beim empfangenden entsprechend geringer zu
besteuern, hielt der Bundesrat entgegen, dass nicht mehr vorhandenes Einkommen
nicht besteuert werden sollte. Der Rat überwies den Vorstoss als Postulat. 2

MOTION
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Ende Februar präsentierte der Bundesrat im Rahmen der Botschaft zum Steuerpaket
2001 die Reformen zur Familienbesteuerung. Diese bestätigten die
Grundsatzentscheide vom Oktober 2000 zugunsten des Teilsplittings ohne Wahlrecht.
Die Einsparungen sollten eine Erhöhung des Kinderabzugs bei der direkten
Bundessteuer von 5600 auf 9000 Fr. erlauben. Damit könne den Familienlasten – auch
bei Konkubinatspaaren – vermehrt Rechnung getragen werden. Des weiteren ist ein
berufsbedingter Abzug für die Fremdbetreuung von Kindern unter 16 Jahren von
höchstens 4400 Fr. sowie ein Abzug der Prämien für die obligatorische Kranken- und
Unfallversicherung geplant. Letzterer würde in Form einer Pauschale für jeden Kanton
separat festgelegt, entsprechend der kantonalen Durchschnittsprämie. Die Kantone
müssten ebenfalls ein Splitting-Verfahren für Verheiratete und einen Abzug der
Fremdbetreuungskosten einführen, doch wären sie frei in der Ausgestaltung. Auch der
Pauschalabzug für die obligatorischen Kranken- und Unfallversicherungsprämien wäre
obligatorisch.  

Auf die einfache Anfrage Fehr (sp, ZH) (Anf. 00.1127) betreffend alternative
Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stärkung von Familien hielt der Bundesrat fest,
dass sich die Reform auf die Ehepaar- und Familienbesteuerung beschränke. Eine
Ausweitung dieses Themas auf aussersteuerliche Bereiche würde den für das
Steuerpaket 2001 massgeblichen Rahmen sprengen. So lehnte der Bundesrat die
Abschaffung der Krankenkassenprämien für Kinder und Jugendliche in Ausbildung ab,
desgleichen Sozialabzüge vom Steuerbetrag anstatt vom steuerpflichtigen Einkommen,
weil dies die Steuerprogression verschärfen würde. Gegenüber einer
bundesrechtlichen Regelung der Familienzulagen sei er hingegen grundsätzlich positiv
eingestellt 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2001
MAGDALENA BERNATH
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Im Herbst nahm der Nationalrat die Beratungen der Vorlage zur Familienbesteuerung in
Angriff. Um alle Familien gleichzustellen, beantragte Meier-Schatz (cvp, SG) namens der
Kommission, das Teilsplitting auch auf Konkubinatspaare mit Kindern auszudehnen,
ausserdem, die Kinderabzüge auf 11'000 Fr. zu erhöhen und einen
Kinderbetreuungsabzug von 7000 Fr. sowie einen zusätzlichen Ausbildungsabzug von
3000 Fr. einzuführen. Rückweisungsanträge von linker und grüner Seite, die eine
Individualbesteuerung (Fehr, sp ZH), ein Familiensplitting (Fässler, sp SG) oder eine
gezielte Unterstützung von Familien in Form einer Rente (Genner, gp ZH) forderten,
blieben chancenlos. Auch ein Antrag Fässler (sp, SG), Abzüge statt vom steuerbaren
Einkommen vom steuerbaren Betrag zu gewähren, um kleinere und mittlere Einkommen
zu entlasten, wurde abgelehnt. Mit 84:81 Stimmen beschloss der Rat jedoch auf Antrag
Rechsteiner (sp, SG) beim Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden eine Steuerbefreiung des Existenzminimums bei den
Kantons- und Gemeindesteuern. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag seiner WAK beschloss der Nationalrat in der Herbstsession, auch
Entlastungen für Unternehmen ins Steuerpaket aufzunehmen. Vergeblich hatte der
Bundesrat um etwas Geduld gebeten, bis er seine Reformvorschläge ausgearbeitet
habe. Die grosse Kammer senkte den Steuersatz von 8,5% auf 8% des Reingewinnes –
economiesuisse hatte eine Verringerung auf 7,5% gefordert. Einen Antrag Fehr (sp, ZH),
der die KMU mittels Abzug der Ausbildungskosten für Lehrtöchter und Lehrlinge
entlasten wollte, lehnte der Rat ab. Hingegen überwies er im Einverständnis mit dem
Bundesrat eine Motion seiner WAK (Mo. 01.3214), welche die Beseitigung steuerlicher
Ungerechtigkeiten für die KMU verlangte, und stimmte der ständerätlichen Motion
Schweiger (Mo. 00.3552) (fdp, ZG) mit 71:52 Stimmen zu, welche ebenfalls
Steuerleichterungen für die KMU verlangte. In seiner Antwort auf eine Interpellation der
SVP-Fraktion (Ip. 013040) betonte der Bundesrat, Massnahmen zugunsten der
Unternehmungen müssten mit einer nachhaltigen Finanzpolitik vereinbar sein. Im
Anschluss an die Swissair-Krise erklärte sich die Wirtschaft bereit, für ein paar Jahre
auf die vom Nationalrat beschlossene Steuersatzsenkung zu verzichten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Vallender (fdp, AR) mahnte einen Bericht über die kumulierte
Abgabebelastung an, den sie 1998 gefordert hatte (Einfache Anfrage 00.1130; zum
Postulat siehe hier). Dieser sollte die Entwicklung der Steuern, der
Sozialversicherungsbeiträge und -entgelte darlegen. Der Bundesrat stellte den Bericht
auf Ende Jahr in Aussicht. Mit der Überweisung eines Postulats von Jacqueline Fehr (sp,
ZH) beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, einen Bericht über die
Wohlstandsverhältnisse und die Verteilung der Konsumkraft in der Schweiz zu
erstellen. Besonders interessiere, wie sich die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse nach Abzug aller Steuern und Abgaben in den letzten zehn
Jahren entwickelt hätten. 6

POSTULAT
DATUM: 05.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Herbst gab der Bundesrat seine Vorschläge betreffend Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung in die Vernehmlassung. Um die bestehende
Ungleichbehandlung von Zweiverdiener-Ehepaaren gegenüber gleich situierten
Zweiverdiener-Konkubinatspaaren abzubauen, änderte die Regierung den
Zweiverdienerabzug. Konkret schlug sie vor, 50% des niedrigeren Ehepaarverdienstes
bis zu einem Maximum von 55'000 Fr. zum Abzug zuzulassen. Die zu erwartenden
Mindereinnahmen von 750 Mio Fr. sollten sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig
finanziert werden. In seinen Antworten auf zwei Anfragen Fehr (sp, ZH) (Anfrage 05.1133
und 05.1134) bezüglich des Fahrplans zur Individualbesteuerung erklärte der Bundesrat,
mit der Annahme widersprüchlicher Motionen habe das Parlament keinen
wegweisenden Entscheid vorgelegt. Die Regierung werde daher den
Grundsatzentscheid fällen und sich für eines der Steuersysteme entscheiden müssen,
wolle jedoch vorerst die Auswertung der Vernehmlassung zu den Sofortmassnahmen
bei der Ehepaarbesteuerung abwarten. Betreffend Steuergutschriften halte sie
ungeachtet eines Systementscheides an ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Abzügen
vom Steuerbetrag fest. Um eine allfällige Einführung erwerbsabhängiger
Steuergutschriften zu prüfen, habe sie eine Expertenkommission eingesetzt. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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Im Sommer behandelte der Ständerat die Vorlage zu den Sofortmassnahmen im
Bereich der Ehepaarbesteuerung. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
sprach sich der Rat mit 25:10 Stimmen für den neuen Verheiratetenabzug auch für
Paare aus, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist, und verwarf damit einen
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, BE), welcher diesen streichen wollte. Die Vorlage
passiert die Gesamtabstimmung mit 35:0 Stimmen.

Im Nationalrat hatten ein Nichteintretens- und zwei Rückweisungsanträge keine
Chance: Eine Minderheit Genner (gp, ZH) fand es unverständlich, vor dem anstehenden
Systementscheid Splitting/Individualbesteuerung kostspielige Sofortmassnahmen zu
beschliessen. Eine Minderheit Jacqueline Fehr (sp, ZH) forderte statt des neuen
Verheiratetenabzugs eine Tarifanpassung, um keine Ungerechtigkeit bei den
Rentnerpaaren zu schaffen, während Wäfler (edu, ZH) das Steuersystem auf den
Haushalt als wirtschaftliche Einheit abstützen wollte. Gemäss Bundesrat Merz schaffe
eine Tarifanpassung statt des Verheiratetenabzugs neue Probleme. In der
Detailberatung unterlag ein Minderheitsantrag von Jacqueline Fehr (sp, ZH), der statt
des Verheiratetenabzugs auch für pensionierte Ehepaare, die über zwei
Renteneinkommen verfügen, den höheren Zweiverdienerabzug vorsah. Bundesrat Merz
lehnte den Zweiverdienerabzug für Rentner vor allem aus finanziellen Gründen ab. Die
Kommissionssprecher Zuppiger (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) räumten eine
Benachteiligung der verheirateten Rentner ein, doch schien ihnen diese im Hinblick auf
das neue Steuersystem, das in absehbarer Zeit realisiert werden soll, vertretbar. Die
Vorlage, die Mindereinnahmen von 650 Mio Fr. (davon 540 Mio für den Bund) zur Folge
hat, wurde in der Gesamtabstimmung gegen Stimmen aus dem links-grünen Lager
angenommen. Das Geschäft passierte die Schlussabstimmung im Ständerat mit
Einstimmigkeit und im Nationalrat mit 166:0 Stimmen bei 19 Enthaltungen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In einer Pressekonferenz übte die SP Ende Juli Kritik an Bundesrat Villigers
Familiensteuerreform. Die Reform sei ein Etikettenschwindel und ein Steuergeschenk
an die Reichen. Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) führte an, dass das
einkommensschwächste Drittel der Bevölkerung nicht von der Reform profitieren
könne, weil es gar keine Bundessteuern entrichte. Eben dieses Drittel hätte indes eine
Verbesserung der finanziellen Lage am nötigsten. Als Alternative schlug die SP ein
Massnahmenpaket vor, welches Kinder und Jugendliche von Krankenkassenprämien
befreien soll, die Einführung von eidgenössischen Kinderrenten vorsieht und
Ergänzungsleistungen für Familien fordert. Ausserdem will die SP die vorschulischen
Kinderbetreuungsangebote stärker fördern und eine Mutterschaftsversicherung
einrichten, welche über 14 Wochen hinweg 80 Prozent des Lohns garantiert. 9

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.07.2000
DANIEL BRÄNDLI
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